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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
49        Fachbereich Kultur

Beteiligt:
20        Fachbereich Finanzen und Controlling
30        Rechtsamt

Betreff:
Neufassung der Entgeltordnung für das Museum für Ur- und Frühgeschichte 
Wasserschloss Werdringen

Beratungsfolge:
11.02.2016 Kultur- und Weiterbildungsausschuss
18.02.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen beschließt  die als Anlage zur Vorlage beigefügte 
Neufassung der Entgeltordnung für das Museum für Ur- und Frühgeschichte im 
Wasserschloß Werdringen. Die Neufassung tritt zum 01.04.2016 in Kraft. 
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Kurzfassung entfällt

Begründung

Der Fachbereich Kultur passt mit dieser Neufassung der Entgeltordnung die 
Eintrittsgelder an das seit 2004 weiterentwickelte Leistungsspektrum des Museums 
für Ur- und Frühgeschichte im Wasserschloss Werdringen an.
Der Fachbereich Kultur reagiert mit der Neufassung der Entgeltordnung auf die 
weiterhin angespannte finanzielle Lage der Stadt Hagen sowie auf die berechtigte 
Forderung an alle Einrichtungen der Stadt Hagen, Wege zu einer Erhöhung der 
Einnahmen zu finden und somit einen weiteren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
zu leisten. Dabei wurde die Entwicklung der Eintrittsgelder in den Museen, aber auch 
die Besucherakzeptanz berücksichtigt. Die vorgelegte Entgeltordnung soll ein breit 
akzeptiertes Preisleistungsverhältnis gewährleisten. 

Entgelt in Euro
aus 2004

in Euro
NEU

Eintritt Erwachsene 3,20  4,00 
Eintritt Erwachsene in Gruppen
ab 10 Personen

 2,90 3,50 

Eintritt Kinder, Jugendliche, Schüler und 
Schülerinnen bis 17 Jahre

1,80 2,00 

Eintritt Kinder ab 4 Jahren, 
Schüler und Schülerinnen bei Teilnahme 
an Führungen/museumspädagogischem 
Angebot (bei Schulklassen 2 Begleiter 
frei)

1,20 1,50 

Eintritt Ermäßigungsberechtigte 2,00 2,50
Eintritt Familie
Eltern mit eigenen Kindern, 
Großeltern mit eigenen Enkelkindern

7,00 9,00

Einstündige Führungen für Schulklassen 
oder Kindergruppen, zzgl. Eintritt

25,00 25,00

Zweistündige Führungen für 
Schulklassen oder Kindergruppen bis 15 
Kinder, zzgl. Eintritt 

35,00 35,00

Zweistündige Führungen für 
Schulklassen oder Kindergruppen 
(16-30 Kinder), zzgl. Eintritt

56,00 60,00

Gebuchte einstündige Führungen für 
Erwachsene  zzgl. Eintritt
(max. 25 Personen)

30,00 40,00

Einstündige öffentliche Führungen für 
Erwachsene (einzelne Personen), zzgl. 
Eintritt

3,00 3,00



Drucksachennummer:
1093/2015

Seite 3 Datum:
28.01.2016

Einstündige öffentliche Führungen für 
Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 17 
Jahre (einzelne Personen), zzgl. Eintritt

1,50 1,50

Weitere museumspädagogische 
Sonderveranstaltungen, 
Sonderveranstaltungen, Aktionen und 
zusätzliche Angebote wie z. B. 
Kindergeburtstage 

Entgelte werden je 
nach Veranstaltung 
nach Kosten und 
Aufwand für die 
Stadt Hagen von 
der 
Museumsleitung 
festgelegt

Jahreskarte Erwachsene (neu) 15,00
Jahreskarte Kind (4-17) (neu) 7,00

Die Neufassung der Entgeltordnung soll zum 01.04. 2016 in Kraft treten.
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Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen

Maßnahme
x konsumtive Maßnahme

Rechtscharakter
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan: 2521 Bezeichnung: Historisches Centrum
Produkt: 1.25.21.15 Bezeichnung: Museum für Ur- und Frühgeschichte
Kostenstelle: Bezeichnung:

Kostenart Lfd. Jahr 2017 2018 2019
Ertrag (-) 446200 -2.500 € -5.000 € -5.000 € -5.000 €
Aufwand (+) € € € €
Eigenanteil -2.500 € -5.000 € -5.000 € -5.000 €

gez. gez.
Erik O. Schulz 
Oberbürgermeister

Thomas Huyeng 
Beigeordneter
gez.

Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
49
49/0
30
20

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
49 1
30 1
20 1


